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Anlage 130, 131 u. 132.

Bei der weiteren Beratung im Ausschüsse änderte der An¬
tragsteller seinen Antrag dahin, daß er ihn nur aus die Stadt
Delmenhorst beschränkt. Ter selbständige Antrag erhält danach
folgenden Wortlaut:

Ich beantrage:
Tie verfassunggebende Landesversammlungwolle be¬

schließen:
Das Direktorium wird ersucht, dahin zu wirken, daß d'.e

Versorgung der Säuglinge mit einwandfreier Milch in der
Stadt Delmenhorst dnrchgeführt werden kann.

Im Ausschüsse wurde öaranf hingewiesen, daß die berechtig¬
ten Klagen behoben werden müßten. Ta nach den Erklärungen

des Rcgiernngsbevollmächtigtcndie direkte Belieferung in Del¬
menhorst abgebant werden solle und demzufolge die Belieferung
durch die Molkerei erfolgen müsse, so müsse dafür gesorgt wer¬
den, daß die Milch sorgfältig geprüft wird, damit nicht ange¬
säuerte Milch zur Verteilung kommt; auch möge in Frage
kommen, mehr Verteilungsstellen einznrichtcn, damit die Milch
nicht zu lange auf dem Milchwagen in der Stadt hcrumgefahren
werden brauche.

Nach eingehender Beratung kommt der Ausschuß zu dem
Anträge:

Annahme des selbständigen Antrages des Abgeordne¬
ten Blohm.

Namens des Finanzausschusses.
Der Berichterstatter:

H o l l ni a n n.

Anlage 181.
Selbständiger Antrag.

Ich beantrage: - Einschätzungen zur Steuer die normalen Fr'iedcnswerte ein-
Die Landesvcrsammlnng wolle beschließen, das Tirckto- zustellen,

rium zu ersuchen, die Schätznngsbchörden anzuweisen, bei den
Tanne  m a n n.

Umcrstüht durch: Hollmann . Schröder . Lohse . Fröhle , Enncking . Müller . Dohm.

Bearrttidnnq.
Infolge der unsicheren Zustände und des damit in Zu- >

sammenhang stehenden Sinkens des Geldwertes hat das Be¬
streben der Kapitalisten, Kapitalien in Grund- und Hausbesitz
nnzulegcn, zu einer unerhörten Preissteigerung des gesamten
Grund- und Hansbcsitzes geführt. Es ist mit Sicherheit anzu¬
nehmen, daß diese Preissteigerung nur .eine vorübergehende ist
und mit Eintritt ruhigerer Verhältnisse normale Preise wieder

einsetzen werden. Bei Veranlagung der Grund- und Hausbesitzer
nach den jetzigen unhaltbaren Verkaufspreisen der Grundstücke
und Gebäude würde mit Rücksicht auf die zu erwartenden hohen
Lasten die Existenz weitester Kreise aus das schwerste gefährdet
und damit dem ganzen Lande ein schwerer Schaden zngefügt
werden.

Anlage 182.
Bericht

des F-manzausschusses über den selbständigen Antrag des Abgeordneten Tannemann.

Zn der Beratung des selbständigen Antrages des Abgeord¬
neten Tannemann wurde sowohl der Antragsteller als auch der
Regiernngsbcvollmächtigte' zngczogen. Ter Antragsteller begrün¬
dete seinen Antrag näher und führte ans, daß nach dem vldcn-
bnrgischen Vermögensstenergesctz die Einschätzung nach dem ge¬
meinen Wert erfolge. Nach den Ansführungsbcstimmungcn

entspricht der gemeine Wert einer Sache regelmäßig dem Kauf¬
preise, welcher dafür im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach ihrer
objektiven Beschaffenheit ohne Rücksicht auf ungewöhn¬
liche Umstände  oder lediglich persönliche Verhältnisse zu
erzielen ist. Als solche ungewöhnliche Umstände seien die durch
das Bestreben der Kapitalisten, namentlich der Kriegsgewinnler,
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Anlage 132 und 133.
ihre Kapitalien in Grund- und Hausbesitz anzulegen, und durch
das Sinken des Geldwertes hervargerufencn außerordentlichen
Preissteigerungen zu bezeichnen. Diese außerordentlichen Preise
bei der in diesem Jahre stattsindenden Veranlagung zur Ver¬
mögenssteuer und zur Reichsvermögensabgabczugrunde zu le¬
gen, will der Antragsteller durch seinen Antrag verhindern. Der
Antragsteller erklärte sodann, daß der Ausdruck in seinem An¬
träge „die normalen Friedenswerte" vielleicht anders gefaßt
werden könnte.

Ter Reaierungsbevollmächtigteerklärte, daß das Direkto¬
rium auch deu Staudpuukt vertrete, daß die Preise, die jetzt ge¬
zahlt würden, nur bei wirklichen Ankäufen zugrunde zu legen
seien, im übrigen cs sich empfehlen dürfte, auf die Schätzung von
1913 zurückzugreisen, eventuell zuzüglich eines prozentualen Zu¬
schlages, der noch zu ermitteln sei. In betreff der Abgabe vom Be¬

sitz sei darauf hiuzuwciscn, cs sei nicht ausgeschlossen, daß dabei
von der Veranlagung zur Vermögenssteuer ausgegangcn würde,
die hier nach dein gemeinen Wert, in Preußen einschließlich des
Beschlages nach dem Ertragswert erfolge. Anweisung seitens
des Reiches sei aber noch nicht ergangen. Bei den Abgaben ans
Reich seien die Gestehungskostenzugrunde zu legen bzw. die
Werte, wie sic zum Wehrbeitrag angesetzt sind.

Bei der Beratung im Ausschuß wurde hervorgehoben, daß
wir ans die Einschätzung zu deu Steuern aus Reich keinen Einfluß
hätten, es daher sich empfehle, den Antrag auf die Einschätzung
zur oldenburgischen Vermögenssteuer zu beschränken und den
Ausdruck„die normalen Friedcnswerte" anders zu fassen. Es
wurden mehrere Vorschläge in dieser Hinsicht gemacht; der Aus¬
schuß beschloß schließlich einstimmig folgende Fassung: „den ge¬
meinen Wert einznstcllcn, der in Anlehnung an die Friedens¬

einschätzung 1913 unter Hinzurechnung eines dem höheren Er¬
trage angepaßtcn Zuschlages zu ermitteln ist". Dabei wurde be¬
tont, daß dieser Zuschlag Wohl überall verschieden, in den geringen
Geestgemeindcn am kleinsten sein müsse; hier sei infolge des
großen Kunstdüngermangels ein geringer Knlturzustand vor¬
handen, der noch durch die Vergueckung des Bodens, hervorgerufen
durch den während des Krieges herrschenden Mangel an Ge¬
spann- und Arbeitskräften, verschlechtert sei. Ferner wurde dar¬
auf hingewicsen, daß berücksichtigt werden müsse, daß Repara¬
turen an Gebäuden und Inventar nicht ausgeführt und deshalb
diese sich in sehr viel schlechterem Zustande befänden, als vor dem
Kriege. In betreff der für Rindvieh cmzusctzenden Preise wurde
darauf hingcwiesen, daß dies zu Mai sich in sehr geringem Fntter-
zustandc befinde und man nicht wisse, wieviel davon man zu
Schlachtviehprcisen abgeben müsse; es sei deshalb auch hier Vor¬
sicht geboten, weil bei weichenden Preisen dann ein Rückgang der
Steuer eintrcten würde, was wegen der hohen Lasten sehr un¬
erwünscht wäre.

- Nach eingehender Beratung stellt der Ausschuß den
Antrag:

Annahme des selbständigen Antrages des Abgeordneten
Tannemann in folgender Fassung:

Ich beantrage: „Die Landcsversammlung wolle be¬
schließen, das Direktorium zu erfrechen, die Schätzungs-
behördcn aufzufordern, bei den Einschätzungen zur olden¬
burgischen Vermögenssteuer den gemeinen Wert einzn-
stellcn, der in Anlehnung an die Friedcnscinschätzung
1913 unter Hinzurechnung eines dem höheren Ertrage
angepaßten Zuschlages zu ermitteln ist."

Namens des Finanzausschusses
Ter Berichterstatter:

Ho11man n.

Anlage 133.
Selbständiger Antrag . (Dringlich !).

Ich beantrage:
Die Landesvcrsammlung wolle beschließen:

Das Direktorium wird ersucht, unverzüglich dahin wir¬
ken zu wollen, daß in der Provinz Oldenburg Schulräume,

Denis.
Unterstützt durch: Schmidt-  Zetel, vr . Driver . Stukenberg.

die noch von Militär belegt sind, für Unterrichtszwccke wieder
freigegeben werden, indem die noch in ländlichen Bezirken ein¬
quartierten Truppenteile nach größeren Plätzen verlegt wer¬
den, wo Kasernen für die Unterbringung zur Verfügung
stehen.

-icting . W. Blohm . Sante.

Begründung.
Vechta gilt seit Herbst vorigen Jahres als Standort des

Kölner Jnf .-Regts. Nr. 65, deswegen waren Gymnasium,
Seminar und sämtliche Volksschulen in dem Winterhalbjahr
Wochen hindurch ganz, in der übrigen Zeit teilweise mit Trup¬
pen belegt. Nun sollen auch im neuen Schuljahre noch Schul¬
räume belegt bleiben.

Tie Bürger wurden bislang schon durch Einquartierung
stark in Anspruch genommen, da für Offiziere und Unteroffiziere
meistens Bürgerquartiere zur Verfügung gestellt werden mußten.
Die Stadt hat eine hohe finanzielle Belastung durch die Ein¬
quartierung einstweilen zu tragen und wünscht dringend die Ver¬
legung des Regiments im Interesse der Schüler und Bürger.
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Anlage 134,135 u. 136.

Anlage 134.
Selbständiger Antrag.

Ich beantrage:
Die Landesversammlung wolle beschließen, das Direk¬

torium zu ersuchen, die Regierung in Birkenfeld zn veranlassen,
daß auch den dortigen Forstarbeitern die Kriegszulage laut

Gesetz vom 13. Dezember 1916 ausbezahlt wird. Ferner,
daß denselben bei entsprechender Bezahlung der Achtstunden¬
tag gewährt-wird.

I . Zehetmai  r.
Unterstützt durch: Onnen . Schäm er . P . Meusel . Bau müller. .Schmidt - Bockhornerfeld. Behrens.

Begründung.
Während alle Staatsangestellten in Birkenfeld die Kriegs-

znlage erhielten, war das bei den Forstarbcitern bis jetzt nicht
der Fall. Ans eine diesbezügliche Anfrage seitens eines Holz-
hanermeisters bei der Forstbehörde wurde ausweichend geant¬
wortet.

Der Tagelohn betrug bisher bei lOstündiger Arbeitszeit5

bzw. 6 -F . Auf ein Gesuch um Lohnerhöhung unter Hinweis
auf Preußen, wo der Tagelohn9 bzw. 10 beträgt, erklärte
die Forstbehördc, von nun an einen Stundenlohn  von
80 bzw. 90 Pf . zn bezahlen, so daß die Leute, wollen sie auf
einen den Verhältnissen entsprechenden Verdienst kommen, ge¬
zwungen sind, 10 Stunden zn arbeiten.

Anlage 135.
Selbständiger Antrag.

Ich beantrage:
Tie Landesvcrsammlung wolle beschließen, das Direk¬

torium zu ersuchen, bei der Preußischen Regierung dahin wir¬

ken zn wollen, daß das in Aussicht genommene Stauprojckt
zur Ausnutzung der Wasserkraft der Nahe bei Oberstem in
der Provinz Birkcnfeld bald verwirklicht wird.

I . Zehetmair.
Unterstützt durch: Behrens . Schömer . Onnen . Denker.  Adolf Schmidt.

Begründung.
Da die Kohleubeschasfuug nicht nur z. Z. sehr schwierig ist,

sondern für die Folge schwierig bleiben wird, so ist es dringendes
Bedürfnis, wo nur möglich etwa vorhandene Wasserkräfte aus-
znnutzen, was besonders für das Elektrizitätswerk der Provinz

seid möglich und daher nötig ist.

Am 15. Juni d. I . wird der Landesausschuß gewählt, und
da dieses die berufene Körperschaft ist, solche Probleme zu be¬
raten, so soll derselbe möglichst nach seinem ersten Zusammen¬
tritt damit beschäftigt werden.

Anlage 136.
Bericht

des Eisenbahnausschnsses.

des selbständigen Antrages des Abgeordneten
Zehetmair hat der Ausschuß einstimmig beschlossen:

Ten Antrag der Landesversammlung zur Annahme
zu empfehlen.

Namens des Eisenbahnausschusses.
Ter Berichterstatter:
I . Zehetmair.
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Anlage 137 und 138.

Anlage 137.
Selbständiger Antrag.

Freistaat Oldenburg vom 29. Januar 1919, betreffend
die Wahlen zur verfassunggebenden oldenburgischen Landes-
versaminlung, entsprechende Anwendung. Wird nur eine
gültige Wahlvorschlagsliste eingcreicht, so gelten die darauf
Genannten als gewählt. Tie Kosten, die durch das Ver¬
fahren vor dem Wahlkommissar und dem Wahlausschüsse
entstehen, werden vom Landesverband, alle übrigen Kosten
des Wahlvcrfahrens von den Genieinden getragen. Tie
nächste Wahl vollzieht sich in den Formen der Nachwahl
zur Wahl der Landesversammlung— Z 60 bis 63 der
Wahlordnung—, jedoch kommen Ziffer 3 und 4 des tz 61
nicht mehr zu.Raum. Für die Wahl sind2 Abschriften der
Wählerlisten für die Wahl zur verfassunggebenden olden-
bnrgischcn Landesversammlung zu benutzen.

Den Tag der Wahl bestimmt die Regierung.

Unterstützt durch: P . Heu sei . Tcnker . Zchctmair . F. Meyer . Bäuerle . Jordan.

Ich beantrage:
Die Landesvcrsammlung wolle beschließen, folgendem

Gesetzentwurf ihre Zustimmung zu erteilen:
Entwurf  -

eines Gesetzes für die Provinz Lübeck, betreffend
Abänderung der revidierten Gemcindcordnung vom

30. März 1876.
Einziger Artikel.

Ter Z 1 des Artikels 102 der revidierten Gemeinde-
ordnüng vom 30. März 1876, in der Fassung vom
14. April 1914 (Gesetzblatt für das Fürstentum Lübeck
Bd. 26, S . 605) wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

Ter Landesausschuß besteht aus 26 Abgeordneten.
Auf ihre Wahl finden die Vorschriften des Gesetzes für den

Anlage 138.
Bericht

des Finanzausschusses über den selbständigen Antrag des Abgeordneten Fick, betreffend Entwurf eines Gesetzes
für die Provinz Lübeck, betreffend Abänderung des Artikels>02 ß 1 der revidierten Gemeindeordnung vom

30. März 1876. Erste Lesung.

Ter Antrag wünscht die Abänderung des Artikels 102 Z 1
der revidierten Gemeiüdeordnnng dahin, daß die Wahlen zum
Landesausschußnicht wie bisher von den Gemeindevertretungen
vorgenommcn werden, sondern nach dem Wahlverfahrcn wie zur
oldenburgischen Landesvcrsammlung.

Im Ausschuß führt der Antragsteller zur Begründung des
Antrages ans, daß dein Landesausschußfür die Provinz Lübeck
dieselbe Bedeutung bcizulcgen sei, wie dem Landtage für den
Freistaat Oldenburg. Ter Landesausschußhabe die Wegcbauten
zu genehmigen, auch die Mittel hierfür zu bewilligen. Ferner
unterliegen ihm die Landesarmensachcn, die Kriegswohlfahrts-
Pflcge und die' Lcbensmittclvcrteilung. Da auch der Provinzial¬
rat jetzt nach der neuen Verfassung nicht mehr besteht, so wird
die Obliegenheit des Provinzialrats dem Landcsausschusse zu¬
fallen, auch die Mitwirkung desselben bei Angliedernng an' einen
anderen Gliedstaat würde nottvendig sein.

Im Ausschuß ist der Antrag im Beisein des Regierungs-
Vertreters eingehend beraten worden. Ter Regicrungsvertrcter
erklärt, daß man dem Gesetzentwurf nicht zustimmcn könne,
ohne die Regierung in Eutin oder den Provinzialrat gehört zu
haben. Tiefes sei jedoch jetzt wegen der Kürze der Zeit, da die

Landesversammlung am Ende der Tagung stehe, nicht mehr
möglich. Ferner habe die Regierung Bedenken, daß, wenn man
diesem Gesetzentwurf für Lübeck zustimmen würde, man auch in
Oldenburg mit einem Antrag kommen würde, den Amtsrat nach
demselben Wahlverfahren zu wählen, zumal auch der Amtsrat
ziemlich dse gleichen Angelegenheiten zu regeln habe, wie in den
Provinzen Lübeck und Birkenfeld die Landesansschüsse. Tcr
Rcgicrurigsvertretcr bittet um Ablehnung des Antrages.

Im Ausschuß gingen die Meinungen über die Zweckmäßig¬
keit des Antrages auseinander. Ein Teil des Ausschusses hielt
den Gesetzentwurf nicht für so dringlich, demselben jetzt schon
zustimmen zu können. ' Dieser Teil des Ausschusses, die Abge¬
ordneten Dohm, Feigcl, Enncking und Schröder, stellt den

Antrag  1:
Die Landesversammlung wolle den selbständigen An¬

trag des Abgeordneten Fick ablehncn.
Ein anderer Teil des Ausschusses, die Abgeordneten Hug,

Jordan, Fick, Schmidt-Zetel und Wieting, schließt sich den Aus¬
führungen des Antragstellers an Und stellt den

Antrag  2:
Annahme des selbständigen Antrags Fick.

16

Namens des Finanzausschusses.
Der Berichterstatter:

Fick.
Anlagen. Verfassunggebende Landesversammlung, 1919.

121



Anlage 139 , 140 und 141.

Anlage 139.
Bericht

des Finanzausschusses über den selbständigen Antrag des Abgeordneten Fick, betreffend Entwurf eines
Gesetzes für die Provinz Lübeck, betreffend Abänderung des Artikels 102 tz1 der revidierten Gemeindeorduung

vom 30 . Mürz 1870 . Zweite Lesung.

Der beantragte Gesetzentwurf ist in 1. Lesung von der
Landesversammlnng angenommen. Zur 2. Lesung sind An¬
träge nicht gestellt.

Der Ausschuß beantragt:

Tie Landesversammlnng wolle den Gesetzentwurf wie
er ans der. 1. Lesung hcrvorgeg'angen ist, auch in
2. Lesung und im ganzen annehmen.

Namens des Finansausschusses.
Der Berichterstatter:

Fick.

Anlage 140.
Selbständiger Antrag.

Ich beantrage:
Tie Landcsversammlung wolle beschließen, die Regie¬

rung zu ersuchen, baldmöglichst eine Neuregelung der Lohn-
und Gehaltsverhältnissc der Staatsarbciter und Beamten in

die Wege zu leiten und dazu die wirtschaftlichen Organisa¬
tionen der Beschäftigten und die einzusetzendcn Betriebsräte
hinznzuziehen.

Heitmann.
Unterstützt durch: Jordan . Behrens . Kaper . Fick. Denker . Schömer.

Begründung.
Durch das bisherige Tencrungsznlagesystem werden die

Ansprüche, die heute von Arbeitern und Beamten in bezug ans
Regelung ihrer Bezüge gestellt werden, nur unbefriedigend er/
ledigt.

Es dürfte sich daher empfehlen, baldmöglichst eine durch¬

greifende Reform der Lohnsätze und der Gehälter in Angriff zu
nehmen. Um zu einer befriedigenden Lösung zu kommen, ist es
nötig, die Neuregelung unter Hinzuziehung der wirtschaftlichen
Organisationen der beschäftigten Arbeiter und Beamten vorzu¬
nehmen.

Anlage 141.
Bericht

des Finanzausschusses über den selbständigen Antrag Heitmann, betreffend baldmöglichste Neuregelung der
Lohn- und Gehaltsverhültnisse der Staatsarbeitcr und Beamten unter Hinzuziehung der wirtschaftlichen

Organisationen der Beschäftigten und der einzusetzendcn Betriebsrätei
Der Ausschuß hat den Antrag unter Mitwirkung des An¬

tragstellers eingehend beraten, auch einen Regicrnngsvertreter
hinzugezogcn.

Ter Antragsteller fügte der den: Anträge beigegcbcncn

schriftlichen Begründung noch hinzu, daß Veranlassung zu dem
Anträge gegeben sei durch die besonders bei Eisenbahnarbcitcrn
noch bestehenden niedrigen Tagelöhne von 3 </// und 3,50 <U.

Das fortgesetzte Drängen der Eisenbahnarbeiter habe schon
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